
Zentrale schriftliche Prüfung in 

 Deutsch 

 Englisch 

 Mathematik 

 Berufliche Kompetenz 

 

Praktische Prüfung 

in Berufspraktischer Kompetenz 

 

Mündliche Prüfung 

in mindestens einem Fach 

Zweijährige 

Berufsfachschule 
(Bereich: Ernährung und Gesundheit) 

Profil: 

Hauswirtschaft und Ernährung 

2 BFH 

Maria-Merian-Schule Waiblingen 

Berufliche Schulen des Rems-Murr-Kreises  

Prüfung Anfahrt und Kontakt 

Anfahrt mit der Bahn:  

Waiblingen ist mit den S-Bahnen S2 und S3 er-

reichbar. Fußweg zur Schule 10 Minuten.  

Maria-Merian-Schule Waiblingen 

Steinbeisstraße 4 

71332 Waiblingen 

 

Tel.: 07151-5003-200 

Fax: 07151-5003-581 

Mail: poststelle@maria-merian-schule.de 

Web: www.maria-merian-schule.de 

Anmeldung 

Im Februar mit folgenden Unterlagen:  

 

1. Beglaubigte Kopie des letzten Halbjahres-

zeugnisses 

2. Anmeldeformular 

3. Das Abschlusszeugnis ist nach Erhalt in 

beglaubigter Kopie nachzureichen. 

 

Die Anmeldeformulare stehen unter 

www.maria-merian-schule.de bereit. 



Aufnahmebedingungen 

Aufgenommen werden: 

 Schüler/innen mit Hauptschulabschluss 

 Schüler/innen mit Abschluss der Dualen Ausbil-

dungsvorbereitung 

 Schüler/innen 

der Realschule mit Versetzung in die 10. Klasse 

oder 

des Gymnasiums mit Versetzung in die 9. Klas-

se (G8) 

 Schüler/innen 

der Realschule mit Abgangszeugnis der 

9. Klasse 

oder 

des Gymnasiums mit Abgangszeugnis der 

8. Klasse 

Mindestanforderung: 

 Durchschnitt von 4,0 in den Fächern 

 Deutsch, Englisch, Mathematik und 

 höchstens in einem dieser Fächer die 

 Note „mangelhaft“ 

 Schüler/innen am Ende der Klasse 8, wenn im 

Versetzungszeugnis in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik jeweils mindestens 

die Note „befriedigend“ erzielt wurde. 

Abschlüsse und Perspektiven Stundentafel 

Ausbildungskosten 

1. Mittlerer Bildungsabschluss (Fachschulreife) 

2. Grundbildung für alle hauswirtschaftlich-

pflegerisch orientierten Ausbildungsberufe 

Der erfolgreiche Abschluss ersetzt das 1jährige 

Berufskolleg (1BKH) bei der Ausbildung zur Assis-

tentin im hauswirtschaftlichen Großbetrieb, zur 

hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin oder zur tech-

nischen Lehrerin, sofern ausreichende Kenntnisse 

der Textverarbeitung nachgewiesen werden. 

Absolventen/innen können jede Berufsausbildung 

beginnen, die auf dem mittleren Bildungsab-

schluss (Fachschulreife) aufbaut. Dies gilt z.B. für 

hauswirtschaftliche, pflegerische und sozialpäda-

gogische Berufe wie Hauswirtschaftsleiterin, Kran-

kenschwester; Erzieherin; Fachlehrerin,              

medizinisch-technische Assistentin. 

Mit dem Besuch der zweijährigen Berufsfachschu-

le ist die Berufsschulpflicht erfüllt, wenn kein Ausbil-

dungsverhältnis begonnen wird. 

Es besteht Schulgeld- und Lernmittelfreiheit. Es 

fallen Fahrtkosten, Kosten für den fachpraktischen 

Unterricht und ggf. Kosten für den Abschluss frei-

williger Schülerversicherungen an. 

Wochenstundenzahl 

 1. Schuljahr 2. Schuljahr 

Pflichtbereich   

Allgemeiner Bereich   

Religionslehre 2 1 

Deutsch 3 2 

Englisch 3 4 

Geschichte mit Gemeinschafts-

kunde 

2 2 

Sport 2 2 

Mathematik 3 4 

Chemie oder Biologie oder Physik 2 2 

Profilbereich   

Berufsfachliche Kompetenz 

(Inhalte aus: Ernährungslehre, Erzie-

hungslehre, Wirtschaftslehre, Haus-

haltstechnologie) 

5 5 

Berufspraktische Kompetenz 

(Nahrungszubereitung mit Reini-

gung, Textilarbeit und Werken) 

6 6 

Projektkompetenz   

Wahlpflichtbereich 4 4 

Betriebspraktikum 

Zweiwöchiges Blockpraktikum im 2. 

Halbjahr der Jahrgangsstufe 1  

  

Fachunterricht 

Biologie oder Physik oder Chemie  

  

Stützunterricht 

z.B. Deutsch, Englisch, Mathematik 

  

   


